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Hochansehn liehe Ver~alllminng! 
'. 

"Ein IHlllor Baum im Garton tipr WissPllfwhaftliehen 
Institute Frankfurts ist es, dessen Pflanzllllg wil' heuttl festlkh 
begrüßen/(, mit diesen Worten erölfnBto an di(~::l(~1' nümliehen 
Stelle unser hochverohrter Herr Oberhiirgurmeister vor zwei 
<Tahren dio Gründul1gsfoinr der .Akademie für Sozial- und 
HandelswissoIlschaften. 

Vor zwei J uhren 1 
Was wollen vier Snmoster Iwsagun in deI' illniMi(5klullgs

güschiehto jnner alten Houhsehultm, die rings um uns her ihre 
hundertJährigen Juhililon begl1henl \V Olm man allor, wie wir, 
erst zwei ,fahre alt ist, dann !Jllsagen diese vier Spmester .... 
alles. Dann sind zwei Jahre auch eine recht lange Zeit, dmlll 
Jugendjahre zlihleIl, wie Kriegsjahre, doppelt. Sie sind inhalts
reich, weil sie neu sind; sie sind von besonderer Beueutung, 
weil sie den Habitus des heranwachsenden Individuums mehr 
bestimmen als spätere Jahre. 

So erscheinen uns diese vier Somester uuseres akademi
schen Daseins lang und inhaltsreich - mohr, als das kurze 
Wort, das mir hier zu spl'(~chon ohlipgt, vielleicht zum Aus
druck bringt. 

Der Baum, der vor zwei Jahren hier gepflanzt worden 
ist;, hat das fruchtbare Erdreich gefllndpIl, dessen er bedurfte; 
er hat sich der liebevollen Pfluge erfi'euf" die lIlall UllS damals 
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hoffpn ließ. Auge und Hand einer weitausschauenden Ver
waltung hat ihm Luft und Licht gewährt, um sich zu dehnen 
und zu :-;trecken. W 01111 er nicht gleich in den Himmel ge
wachsen ist, so können wir uns damit trösten, daß ja über
haupt dafür gesorgt ist, daß Bäurne nicht in den Himmel 
wachsen. Daß in zwei Jahren gloich "alle Blütenträume reiften", 
hat, kein Verständiger erwarten können. Wir dürfen zufrieden 
sein, daß Sonnenschein und Wärme eines akademischen Früh
lings die Blüte und den Fruchtansatz gefördert haben und 
kein Frost gekommen ist. 

Die zwei .J ahre dieses akademischen Frühlings erscheinen 
uns als eine schöne Zeit, wert durchlebt zu werden, als eine 
Zeit, frischür, fröhlieher Arbeit und es drängt mieh, hier öffent
lich Zougnis dafür abzulegen, daß die Zuversicht, die bei der 
Gründungsfeier in uns geweckt worden ist, durch die seit
herige Entwicklung ihre volle Bestätigung gefunden hat. 

Darum ist auch das erste Gefühl, das den abtretenden 
Hektor an dieser Stelle erfüllt, das Gefühl des Dankes gegen
über allen denen, den Vielen, die an der erfreulichen Ent
wicklung Ant.eil haben: 

Dom Großen Rat der Akademie und seinem Ausschuß, 
die durch verständnisvolle Leitung die Bahnen geebnet 
und die Arboitsfreudigkeit der Lehrer gesichert haben; 

der Königlichen Staatsregierung, deren wohlwollen
dem Entgegenkommen wir so manchen Fortschritt 
verdanken; 

der städtisehen Schulverwaltung, der besonders 
die neusprachliche Abteilung verpflichtet ist; 

der liberalen Verwaltung der hiesigen Bi b li 0 t he k e n; 
don G r ü n der n und G ö n n el'll der Akademie, deren 

hochherzige Opferwilligkeit sich auch seit der Grün
<1ung nicht verleugnet hat. 

Aber auch seinen Kollegen hat der Rektor zu danken, 
recht von Herzen zu danken. Was fruchtet einer Hochschule 
alles Hegieren, alles Fördern und moocenatUIl1 caritas, wenn 
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die tägliche Arbeit der Dozünten nicht das Beste tut? Und 
dieses Beste haben Sie getan I 

Auch unsere Studentensnhaft soll nicht vergessen sein. 
Dureh ihr Interesse und ihren Fleiß, durch manche über
raschende Leistung hat sie uns die Gewißheit gegeben, daß 
die gemeinsame ArllBit gute Früchte trägt. 

Im Kreise derer, die vor zwei cl ahren hier versammelt 
waren, sind lHider zwei Lücken: 

Der Verlust" den unsere Provinz dlll'ch das Scheiden 
Seiner Exeellenz des Grafen Z e d 1 i tz erlitten hat, trifft speziell 
allch die Akademie, deren Staatskommissar der Herr Ober
präsident war. Ich hrauehe hier nicht auszuführen, welchen 
Rückhalt die Akademie für alle ihre Bestrebungen an ihrem 
Staatskommissar gehabt hat, wie lebendig sein Interesse, wie 
tatkräftig sein Wohlwollen für uns gewesen ist. Daß die Aka
demie ihre ersten Sehritte mit seiner Unterstützung hat tun 
können, wird ihr noch lange zu Gute kommen, und tief ist 
unser Bedauern, daß die Zeit, da wir uns seiner Gegenwart 
erfi'euten, nicht länger hat daunrn können. Wir senden ihm in 
die Ferne den Ausclruek unsernr verohrungsvollen Dankbarkeit. 

Auch der Kreis unseres Kollegiums ist nicht mehr voll
zählig; hier hat der Tod eine Lünke gerissen. 

Dr. Qtto Franz VOll Möllendorff ist nach langer 
IJeidllJ1szeit am 17. August in seinem 55. Lebensjahr gestorben. 

MöllendorJf hat;te N aturwissollsnhaften, besonders Ohemie, 
studiert und seinen Doetortitel 1872 mit einer Arbeit über die 
Fauna. Bosnium; nrWllrb(m. Als Dolmetseher-ElllVe wurde er vom 
Auswärtigen Amt, 1873 llaeh Nm'd-China entsendet. In Peking 
und dann als st.ellvert.rotender Konsul in rrientsin trieb er 
oifrig geographischo und topographische Studien, die zu man
nigfachen wissensehaft.liuhon Publikationen führten. Das Vize
Konsulat in Kanton und dann das zu Hongkong - bisweilen 
anch heide zusammen - vcrwalteto er mit Auszeir,hnung in 
schwierigen Zeiten, z. B. währencl der Fremdenverfolgung von 
1884. Von 1886 bis 1896 war er in Manila, seit 1889 dort. zum 
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Konsul ernannt, und auch die Philippinen haben ihm reiche 
wissenschaftliche Ausbeute geliefert. Da ihm die Ärzte einen 
Hingern Aufenthalt in den Tropen widerrieten, so wurde er 
1897 nach Kowno versetzt, von wo er im Herbst 1901 als 
Dozent an unsere Anstalt überging, um den reichen Schatz 
seiner Erfahrung und seines Wissens in den Dienst des alm
demischen lJnterrichts, der Ausbildung des Kaufmanns und des 
Konsulal'beamten, zu stellen und auch, um elie wissenschaft
lichen Ergebnisse seiner Reisen zu sichten und zu verarbeiten. 
Es war ihm leider nicht vergönnt, sich diesel' llruen rrätigkeit 
lange zu freuen und seine größern Publikationen über Oon
chylien abzuschließen. Seine eigene reiche Oonchyliensamm
lung bleibt Frankfurt erhalten. Sie ist im Besitze des Sencken
bergischen Museums. 

Wehmütig stimmt es, daß es diesem Mann, diesem 1(O).,V

T{!OlCOS, der auf der Höhe des Lebens die ihm neue Aufgabe 
eines akademischen Lehrer:'! ergriffen hat, nicht beschieden 
war, dieser Aufgabe mit ungebrochener Kraft in unserer Mitte 
zu leben. Ein tapferer Streiter, hat er der erbarmungslosen 
Krankheit hier die letzten Arbeitsstunden abgerungen und 
durch das, was er uns damit schenkte, durch seine markige 
Persilnlichkeit, se.in schlichtes, aller Phrase abholdes Wesen 
sieh ein ehrenvolles Andenken geschaffen.-

Zu don 8 etatsmäßigen I.Johl'stühlen, mit denen unsore 
Hoehschule ihro 'rätigkeit begann, sind im IJauf'e der zwei 
.Jahre 3 woitnrp gekommen: Ein Lehrstuhl für Vel'~dcho
run g l::I wes e n U 11 cl S tat ist i k, dessen Inhaber Prof. Dr. 
Bleieher, Direktor du~ st1idtisclwll statistisehen Amtes ist, ein 
neuer I.Johl'stuhl für Vol k swirtschafts I ehr e u 11 d ]1"1il1 a. nz
wissensehaft, inshesondpl'o Sozialpolitik, technisehe 
Ökonomie, Verkehrswesen und Verkehrspolitik, don 
Prof'. Dr. Andl'easYo igt, und ein Lehrstuhl fü I' U 11 0 Jl1 i (1, 

den Prof. Dr. Fr eu Tl d bokloidet. 
Es sind zwei hauptamtlielw Assistentnnstl~llen gosehafl'en 

WOl'll('1I: Einn für romanischll Spl'aehOll mit Herrn Dr. Ott, 
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und eine für handelstechnische sprachliche Unter
weisung im Französischen und Englischen mit Herrn 
Dr. Weinberg. 

Dreiundzwanzig weitere Dozent.en, die in andern Lebens
stellungen st.ehen, haben seit 1901 der Akademie ihre wert
volle Mitarheiterschaft teils dauernd, teils während einzelner 
Semester geliehen: Männer der Praxis, Privatgelehrte, Lehrer 
honaehbarter Hochschulen oder hiesiger höherer Lehranstalten. 

Der ganze Lehrkörper hat sich stetig erweitert, gleich 
wic sein Kern, das engere Kollegium, VOll 8 auf 11 Mitglieder 
gestiegen ist. So wuehs auch der Umfang des Unterrichtes: 
Mit 53 Vorlesungen, die 93 Wochenstunden umfaßten, haben 
wir 1901 begonnen und let.zten Sommer - die beiden chemisehen 
Praktika ungerechnet - mit 81 Vorlesungen in 138 Wochen
::;tunden ge::;chlossen: So haben sich in den zwei Jahren Vor
lesungen und Wochenstunden um 50 pOt. vermehrt. 

Wir haben 1901 mit 36 immatrikulierten Studie
ren de n ("Besuchern") begonnen und im vierten Semester 
deren 121 gehabt. Ihre Zahl hat sich also mehr als verdreifacht,. 

Was die Zahl der Hospitanten und Hörer anbelangt, 
das heißt derjtmigen, die nicht das almdemische Minimum 
von 8 Wochenstunden belegen oder andere Immatrikulations
hedingungen nicht erfüllen - die also mehr Gäste des alm
demischen Hauses sind, als daß sie zur Familie gehören -
so ist ihre Zahl Schwank~mgeJl unterworfen. Sie sind im 
Wintersemester zahlreicher (450 bi!:i übel' 500) als im Sommer
semester (3 bis 400). 

Dieses Schwanken der Zahl unserer Gäste ist leieht er
klärlieh und findet sieh in der Auditorenfrelluenz anclerer 
Hoehsehulen ebenfalls. Die Z a hIs el h s t würden wir freilich 
gerne größer sehen. Sie entspricht nicht, lasson Sie mich das 
offen gestehen, der Größe dieser Stadt. AUer<lings muß ge::5u,gt 
werden, daß dem Bilclungsstreben der Frankfurter Bevölkerung 
lüngst andere Institute in hervorragender W eise entg'egenge~ 

kommen sind: das Freie dentscho Hochstift mit sllinen 
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IJehrgängeu, der Physikaliseho Verein mit seinen Vor
trägen, das Sen c k e n b erg i a nu m etc. Die Akademie, die 
in universitätsmäßiger Einrichtung dem nämlieheil Bildungs
bedürfnisse dient, darf hoffen, in friedlichem Wettbewerb mit 
diesen ältern Institut.en zur Geltung zu kommen, auah wann 
die domns academica nicht an der großen Heerstraße liegt 
und das Auge des Vorfibm'gehenden noch nicht auf sich 
zieht. Aber in dem bescheidenen Hause wird - von den ge
schlossenen Semillarien ahgesehen - offene 'rafel gehalten 
und ühorhaupt gerne Gastrecht geübt. 

Man hat gegen uns wohl den Vorwurf erhoben, daß 'wir 
keine Reklame machen. Ich hoffe, diescn Vorwurf eben durch 
die 'Pat widerlegt zu haben. Im Übrigen sind wir fi'eilich der 
Meinung, daß wir die Akademie am Besten durch Leistungen 
fördern und bekannt machen. 

Dem ausführlichen Bericht über die bisherige 'rätigkeit, 
der Akademie, der in der nächsten Zeit erscheinen wird, ent
nehme jelh über unsere Studierenden noch einige Angaben: 

Von den 121 "Besuchern" des letzten Semesters waren 
die Hälfto (62) Kaufleute (darunter 14 Bankbearnto, 4 Vel'
sicherungsbeamto); die andere Hälfte setzte sich aus rpech
nikHrn und Industriellen (19), Juristen und Vel'waltungsbe
amten (20), Lnhrern akademischer und seminaristisoher Vor
bildung (17) und V Ol'tretern anderer gelehrter Beru fe (3) zu
sarmllflIl. 

Was dio Vorbildung diesel' 121 "Besucher" anbelangt, 
so haben ihrer 50 eine praktische kaufmännische Ausbildung 
mitgnbracht. Nur 7 kamen direkt von 11ö11ero11 Lehranstalt,ell; 
8 wurden auf Grund von gxmatrikeln von Ha11delshochsulmlGll 
inskribiert; 13 hatten seminaristische Vorbildung; 43 kamen 
von Universität on oder technischoll HoehschuleJ1 , 
mit zumHist abgHschlossener Fachbildung zu uns. 

Diesen bClsonderen Verhältnissen entspriüht ein höheres 
Durchschnittsalter unsernr Studierenden und damit aqch eine 
gröt\l'l'e Rpifo. Das Dl1l'ohsohnittsalter tlpr immatrikulierten 
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Besucher der Akademie beträgt 25-26 ,Jahre und das der 
Hospitanten und Hörer ist nicht niedriger. 

Schon in diesen Zahlen liegt der Beweis, daß die Aka
demie nicht mit Unrecht den Anspruch erhebt, eine F 0 rt
bildungs-Hochschule zu sein. 

Die Akademie ist bestrebt, die Materien ihres Unterrichts 
(Volkswirtschaftslehre, Rechtswissenschaft und Konsularwesen, 
Versicherungswissenschaft und Statistik, Handelswissenschaft, 
Handelstechnik, neuere Sprachen, Technik) in bestimmter 
Gruppierung zur Darstollung zu bringml, Vorlesungen und 
Übungen in bestimmtem 'rUl'l1US, je nach den Bedürfnissen 
des betrcffpnden Faches, sich folgen zn lassen. Darüber gibt 
schon die Skizze des Unterrichtsplanes Auskunft, die dem 
Vorlesungsverzeichnis vorgedruckt ist. Aber eine eigentliche 
schulmäßige Gliederung der Kurse, eine Dosierung der Materien 
in usum delphini wie in einem KInssenunterricht, erstrebt sie 
nicht: sie zieht die freie Gestaltung des Unterrichts nach 
Universitätsweise vor. Schulmäßige Einrichtungen würden 
schon dadUl'ch illusorisch, daß diB Aufnahme von Studierenden 
ja in jedem Semester erfolgt, und daß beständig der Anfänger 
neben den Vorgeschrittenoren tritt. Da gilt es einerseits, durch 
GJ'uppenhildlll1g den verschieden gearteten Interessen ent.ge
genzukommen, und andel'erseits hat man angesiehts dor Reife 
der Schüler das Recht, auf ihre Ji'ähigkeit raschem Ausgleichs, 
auf ihr8 Lust, ihr Bedürfnis naoh Selbstbetätigung zu rechnen. 
Das hat uns die Erfahrung bestätigt. 

Aueh vom Unterricht unserer Hochschule gilt, was über
haupt vom akademischen Unt.erricht gelten muß: er hat 
''leniger ein lückonloses Gebäude bestimmt(~l' Kenntnisse zu 
crriehten, al::; Anrügung und F'ähigkeit zu wissenschaft
lichem Denken, zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit zu 
erzielen. IDr soll den einzelnfm dazu anregen und dazu be
fähigen, seine zukünftige Lebensaufgabe von einem höheren 
Standpunkte aus zu überschauen als ihm ein beschränkt.es 
Faehwissen und eine beschränkte AlHagspl'axis gewährt. Er 
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soll z. B. den Kaufmann wirtschaftlich, den Verwaltungsbe
amten sozialpolitisch, den Techniker kaufmännisch denken 
und urteilen lehren. Das setzt allerdings eine gewisse Reife 
beim Schüler voraus, wie sie unsere Studierenden mitbringen. 
Das Gängelband einer ängstlichen Führung ist hier untauglich. 

Den Ausgleich der verschiedenartig vorgebildeten Stu
dierenden zu fördern, gehen neben den Vorlesungen B e
sprechungen her, in welchen jeder ergänzende Fragen 
stellen kann, U e b u n gen, in welchen j edel' das Maß seines 
Könnens gibt. . 

Wie einerseits die Dozenten sich bemühen, ihre wissen
schaftlichen Darlegungen an die Praxis anzulehnen und auf 
die Praxis abzumessen, wie eine ganze Reihe Dozenten mit 
vollen Händen aus der Praxis, in der sie selbst stehen, schöpfen, 
so ist auch dadurch ein steter Zusammenhang zwischen Unter
richt und Praxis hergestellt, daß eine große Zahl der Stu
dieronden selbst aus der Praxis stammt und der eine die 
Kenntnis technischer Betriebe, der andere die des Warenge
schäfts oder der Bank mitbringt. So strömen dem Unterricht 
von allen Seiten durch Lehrer und Schüler die Elemente der 
Praxis zu. 

Dieser Seite des Unterrichts dienen die Besichtigungen 
von Fabriken, AW:lstellungen und Anstaltseinriohtungen, der 

. Besuch von Versammlungen, zu deren Zweck in den zwei 
Jahren gegen hundert Exkursionen durch die Dozenten der 
chemischen und mechanischen rrechnologie und der Volkswirt
schaftslohro unternommen wurden. Das "Soziale Museum" steht 
durch die Person des Herrn Dr. S t ein mit der Akademie in 
Vorbindung und wird ebenfalls für den Unterricht fruchtbar 
g('IWWht. Dnm freundlichen Entgegenkommen hiesiger Bank
institute verdanken wir es, wenn die vorn Auswärtigen Amt 
an din Akadmnie entsandten Konsularbeamten in die Praxis 
dos Bankgeschäfts haben eingeführt werden können. 

\Veit davon Hntfernt, den Zusammenhang mit der Praxis 
zu lockern, ist die Akademie vielmehr darauf bedacht, neue 
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Verbilldungen diesllr Art zu suchen. So werden z. B. für 
ihre Handelsbetriebslehre Praktiker zu Einzelvorträgen über 
die ihnen vertrauten Geschäftsbranchen herangezogen werden. 

Dank ihrer Einrichtung und der ganzen Ökonomie ihres 
Unterrichts hat die Akademie sich auch als qualifiziert er
wiesen, die Fortbildung von Zoll b e amt e n übernehmen zu 
können und auch der Ausbildung von Gewerb eaufsich ts
b e amt e n wird sie zu dienen im Stande sein. 

Das Zentrum des akademischen Unterrichts bilden die 
Sem i n arie n mit ihren nur den Vorgeschritteneren zugäng
lichen Übungen. Mit dem statistischen Seminar, das seit der 
Gründung hinzugekommen ist, zählt, die Akademie nun deren 
sechs: ein volkswirtschaftliches, juristisches, ver
sie herun gsw iss 0 ns cha ftl i eh es, sta tisti s ohes Sf?mi
nar, ein Seminar für Handelslehrer und ein neusprach-
1 ich e s Seminar mit einer englischen und einer romanischen 
Sektion. 

Diese Seminarien verfügen über umfangreiche Hand
bibliotheken und einen umfassenden, wenn auch noch etwas 
ungleichen Zeitschriften-Apparat. Sie verdanken diese unent
behrlichen und zum Teil ungewöhnlich reichen Arbeitseinrich
tungen der Munifizenz hiesiger Bürger und dem Entgegen
kommen der Stadtbibliothek und der v. Rothschild'schen 
Bibliothek. 

Mit der Frequenz der Seminarien dürfen wir sehr zu
fi'ieden sein. Sie ist so stark, daß eine Trennung einzelner 
Übungsgruppen vorgenommen werden mußte und eine weitere 
Teilung in Aussicht zu nehmen ist. 

Der von der Unterrichtsverwaltung genehmigte Kursus 
für S t ud i e ren d e d 0 I' neu er e n S p ra ehe n , der ein 
Sommer- und ein Wintersemester um faßt, ist im vorigen 
Sommer zunächst mit drei Studierenden in \Virksamkeit ge
treten. 

Auf Veranlassung des Unterrichtsministeriums hat im 
Oktober 1902 ein erster französischer Fortbildungskurs 
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für Lehrer höherer Schulen stattgefunden, zu welchem acht 
Provinzialschulkollegien im Ganzen 20 'l'eilnehmer entsandt 
haben. Ein zweiter, von 21 Teilnehmern besuchter Kurs findet 
in diesen 'l'agen statt. Die Akademie freut sich, ihre Ein
richtungen und Lehrkräfte in den Dienst auch dieser FOl't
bildungsaufgabe stellen zu können. 

Das Vertrauen, das die Regierung in unsere Arbeit setzt, 
hat sich in der erfreulichsten und fÖl'dernsten Weise auch 
darin ausgesprochen, daß die Prüfungsordnungen für das 
kaufmännische Diplom-Examen, für das Handelslehrer-Examen 
und das Examen für Versicherungsverständige genehmigt 
worden sind. Auch die Grundsätze einer Habilitations
o r d nun g haben die Zustimmung des Unterrichtsministeriums 
gefunden, so daß die Ergänzung des Lehrkörpers der Aka
demie durch freiwillige Lehrkräfte in die nämlichen Wege 
geleitet ist" wie an Universitäten. 

Das ernste StrebHll der Akademie, im Sinne ihrer Satzungen 
eine wirkliche Hochschule zu sein und hochschulmäßigen An
forderungen zu genügen, auf einzelnen U llterrichtsgebietell 
dio Universitätcm zu ergänzen, in andere sich mit den Uni
versitäten zu toilen - dieses Streben ist in Universitätskreisen 
nicht selten getadelt worden. Der 'l\1.del beruht. größtenteils 
auf Verkennung dür wirklichen Verhältnisse, sei es unserer 
Hochschule, sei es der allgemeinen Unterrichtsbedürfnisso. 

li':;s gibt Gebiete des Unterrichtis, auf denen eine Dezell
tralisiol'tmg entschieden erwünscht ist: jene Gebiete vor allen, 
hei denen es auf Solbstbetätigung des Einzelnen, auf seine 
Schulung in Ülnmgml ankommt. Akademischo Übungen wer
den in dom Maße wertvoller und lehrreicher, als die Gruppen 
der 'l'eilllehmer kleiner sind. Hier kann die Akademie gewiß 
don Anspruch erheben, nebon den ältel'l1 Schwesteranstalten 
nützliche Arbeit zu tun, z. B. aueh auf dem Gebiete der Aus
hildung von Lehrern für h6horo Schulen und gerade hier ist 
uns die AnorkllllIlUng der staatlichen Unterrichtsverwaltung 
zu 'l'eil geworden. 
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We11n es der Akademie gelingt, ihre Einrichtungen 
weiter auszubauen, wenn die J.ü gel s ehe L ehr a ns tal t 
mit den neuen Lehrstühlen ihr zur Seite tritt, dann wird die 
Macht der Tatsachen auch die \iViderspenstigen zur Aner
kennung bewegen. 

Der Gedanke an diese hochherzige Jügelsche Stiftung 
führt in eine leuchtende Zukunft. 

Er führt den Blick des scheidenden Rektors nach dem 
gelobten Land der Viktoria-Allee, wohin die Seinen zu ge
leiten dem neuen Rektor der Akademie beschieden sein möge 
- dorthin, wo die vereinigten stolzen Heimstätten der wissen
schaftlichen Forschung und des wissenschaftlichen Unterrichts 
sich erheben werden und 'Nohin wir nicht blicken können, 
ohne das Gefühl des Dankes gegen alle, Behörden, Körper
sc haft e n und ei 11 z eIn ß, die diesen großen, einer mächtigen 
und reichen Stadt würdigen Plan zur Vollendung geführt haben. 

Das Amt, das ich niederlege, .übergebe ich Ihnen, Herr 
Professor Dr. juris Bur c h a r d, der Sie aus der Wahl des 
Kollegiums als zweiter Rektor der Akademie hervorgegangen 
sind. Zwar habe ich keinen rralar, Sie damit aJ::; einern äußern 
Zeichen Ihrer Würde zu bekleiden, keine Kette Ihnen um
zuhängon. Aber ich darf eine von Sympathien getragene blü
hende Hochschule Ihnen übergeben, an dor woHer zu hanen eine 
Ii'l'euüo ist. Mögen Sie, Herr Rektor, nach zwei Jahren, wenn 
diese selbe Stunde für Sie schlägt, an der Spitze einer noch 
stattlichern Dozentenschar ihrem Nachfolger in do1' eigenen 
Aula den Schlüssel des neue n akademischon Hauses über
reichen können J 



Hochansehnliche Versammlung! 

Die Akademie feiert heute zum ersten Male die Wieder
kehr ihres Geburtstages. Zwar steht sie nicht ganz in dem 
zarten Alter, in dem sonst ein Lebovvesen diesen Festtag be,.. 
geht. Aber doch zeigt dieser Tag alle die besondercm Seiten, 
die einem ersten Geburtstage eigen sind, die ihn verschönen, 
die das Herz der Angehörigen des Geburtstagskindes beson
ders feierlich und dankbar stimmen. 'Wie für das menschliche 
Leben, so ist für des Menschen ,Verk die erste Zeit des 
Wirkens die an Gefahren reichste. Dies in gesteigertem Maße, 
wenn es gilt, neue Wege einzuschlagen, neue Gedanken auf 
ihre praktische, lebensvolle Bedeutung zu prüfen, neue Ziele 
zu erreichen. Das will unsere Akademie. 

Aus den Worten des ersten, heute sein Amt nieder
legenden Rektors haben Sie ersehen, daß die Entwicklung 
der Akademie in erfreulichem Aufsteigen begriffen ist. Die 
jugendliche Stütte wissenschaftlieher Bildung und Arbeit, her
vorgegangen aus hochherziger privater Initiative, hat sich 
fortdauernd des Wohlwo1lens ihrer Gönner und derer erfreuen 
dürfen, die zur Lenkung ihres Gesuhickes berufen sind, llicht 
am wenigsten auch des Wohlwollens der Königlichen Staats
regierung. Dem Dank der Akademie, die das Maß der ihr 
hierdurch gewordellen Förderung wohl erkennt, hat der erste 
Rektor bereits Ausdruck gegeben. Der neue Rektor bittet die 
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Hoffnung aus:-;preuhclll zu dürfen, daß dieses allseitige Wohl
wollen dem jungen emporstrebenden Institut auch in Zukunft 

trou bleibe. 
Wo sonst ein neuerwähltel' Rektor sein Amt antritt, ist 

üs ihm nach alter Sitte vergönnt, zu der festlichen Versamm
lung von einern Gegenstande zu sprechen, der dem Wissens
gebiete angeh1lrt, dessen Pflege gerade ihm mit anvertraut 
ist. Unsere jugendliche Akademio sieht auf eine Tradition 
noch nicht zurück. Ihr eigenes Leben gewährt dem vor Ihnen 
stehenden Sprecher kein Vorbild. Dieser glaubt aber, sich die 
Preiheit nehmen zu dürfen, das Vorhild dem Brauch der alt
ehrwürdigen Bildungsst.ätten der Universitäten zu entlehnen. 
Ihnen eifert unsere Akademie nach trotz der Verschiedenheit 
in den V oraussetzllngen, die sie für die Vorbildung ihrer Zu
hörer aufstellt, und trotz der Besonderheit ihrer Ziele. Vor 
allem legt, sie, einer bloß oberflächlichen Einführung in die 
'ViHsenschaft durchaus abhold, das Niveau ihrer wissenschaft
lichen Arbeit in die gleiche Höhe mit jenen, und sie fühlt 
sich ihnen nahe durch die ihr verliehene kollegiale Verfassung, 
naeh der ein auf Vorschlag seiner Kollegen für best.immte 
Zoit ornannter Hektor als Erster unter Gleichen seines Amtes 
zu walten hat. DaH ist nicht nur eine 11'rage der Verwalt.ung. 
Vielmehr liegt hierin zugleich ein Hinweis auf den Grundsatz 
der F'reihuit der "Wissenschaft, den sieh unsere Akademie zu 
eigen gemacht hat. Gerade darum hat heute vor zwei Jahren . 
bei der Eröfl'nungsfeier der Herr Oberbürgel'llll~ister der König
lichen Staatsregierung den Dank für die Gewährung des 
KollegialHystems ausgesprochen, oincn Dank, der insbesondol'ü , , 
von dem Dozenten-Kollegium selbst lebhaft mitempfunden wird. 

So wäre es mir vergönnt, die houtige Festversammlung 
um ein geneigtes Gehör für ein 'rhema der Rechtswissen
schaft zu ersuellllll, deren einen 'reH ich an der Akademie zu 
vertreten berufen bin. 

Ich glaube kaum mich zu täuschen in der .Annahme, 
daß ein juristisches Thema in einer V t'rsammlung, die, wie 
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die heutige, zum geringsten Teile wohl aus Juristen besteht, 
nicht völlig die Anziehungskraft ausübt, derer das rrhema 
manch anderer Wissenschaft sich erfreuen würde. Es ist für 
den Juristen schmerzlich zu sehen, daß die seinige bei Seite 
steht, daß der innere Zusammenhang zwischen dem Volk und 
seinem Recht im allgemeinen ein lockerer ist. Wer von den 
Nicht-Juristen geht den Problemen des Rechts nach, w(mn 
ihn nicht ausnahmsweise besondere Neigung zu diesen Über
legungen und Gedanken führt? Wer sucht Einblick in das 
geltende Reeht zu gewinnen, wenn ihn nicht gerade die Lage 
zwingt, einen Reeht~streit durehzuf'eehten? Wer nimmt Inter
esse an der inneren Fortbildung und Entfaltung des Recht~? 
Und andererseits: Welehem allgemeinen Interesse begegnen 
etwa die Fortsehritte der N atUl'wis~enschaften I Wie nimmt 
an denen der Medizin nicht nur d Cl r Teil, der von ihnen 
Lindorung oder Heilung seiner Leiden erhofft I 

Daß im Allgemeinen die Neigung, sich in die Probleme 
dm; Heehts zu versenken, gering ist, ist bedauerlieh und 
durch innere Gründe nic:ht gereehtfertigt. Die Rechtswissen
schaft, llach altem Wort: die ars boni et cequi, die Kunst der 
Gernehtigkeit und der Billigkeit, birgt in sieh einen reiehen 
Quell bildungvortiiofender Kraft. Sieh don Weg zu ihm zu 
bahnen, würde für Niemanü vergobliehe Arbeit, aus ihm zn 
sehöpfell, für Jeden Gewinn sein. Nieht einn Kunde des 
Rechts in rein utilitarü,tisehmn Sinne ist gemeint, nieht ein 
IDl'lernen einzelnor Reehtssätze, s()nd(~l'n ein Eindringen in das 
Roüht als ein grotles, überaus knnstyoll gefügtos Ganze. Ii'l'oi
lieh keine kleine.i\ nfgabe I Dill Sehwierigkeit des Eindringells 
führt man wohl als Grund dor Ullzugängliehkuit dieses Ge
biots für dem Laien an. Man srillte umgekehrti am; ihr dio 
Notwendigkeit folgern, mit siegverheißnnder rratkraft an die 
Lösung dieser Aufgabe heranzutreten. TBs ·wäro an idoalmu 
Gute· gewOl.Ulen. Aber nioht das allein. Man .lasse doch VOll 

dem IrrtUll.l;' als wäre ideal und praktisch unvorsöhnlicher 
, Gegensatz. 



- 18 

I' Die inneren Bezi(>hunggn~ines Volkes ,zq seinem :rzecht /( 
sind in ihrem Kurn bedingt durch die Eigenart der jeweilig 
bestehenden Rechtsordnung. Gestatten Sie mir, diesen Ge
danken in knapper historischer Skizzo zu verfolgen, um aus 
ihr das Schwanken dieser Beziehungen im deutschen Volke zu 
erkOllllon und alsdann horvorzuhelwu, was die Akademie für 
das Verhiiltnis zwischen Volk und RBcht erstrebt. 

Nicht nur der Mensch hat .Tugend und Alter, sondern 
gloleh ihm die Einrichtungen, die er schafft. Auch das Recht 
unterliegt diesem Wechsel. Die Jugend des Rechts zoigt 
sich in der Sinnlichkeit soiner Auffassung und Ausdrucks
woise, in dem Ineinandergeh(m mit anderen Kulturfaktoren, 
mit Sitte und Kultus. Das Gesetz der Ditl'erenzierung hat 
auch auf diesem Gebiet erst al1mählich die Auseinander
setzung gehracht, Das jugendliche Hecht. ist reich an Sym
bolik, erfinderisch in Vorschriften über die Form, streng in 
seinem Inhalt. Die rückständigen Quellen des mittelalterlichen 
Bauernrechts, deren Inhalt weit älter ist als ihre Niederschrift, 
geben ein überaus lebensvollm:i Bild hiervon und wer, wie 
leider die meisten I,.,ahm es tun, die Rechtswissenschaft für 
oine ungewöhnlieh trockene lüGt, würde sich wundern zu 
hören, wie in den nhen HN:htsquellen ein soloher Reiohtum 
an Poesie Ilieh birgt, daß der Alt.moistor deutscher Sprache, 
Jacob Grimm, eine umfangreiche Abhandlung hiurüber schrieb; 
wie in ihnen an frisehmn Humor oin Quell ::;prudnlt, don Gierke 
durch eino Darstollung faßte. reh zweifle nieht, daß, wer diesen 
Dingen liebevoll f'orsehcmd naehgingü, gOlmßroioher Stunden 
sich frouen würde, a.ueIt wonn er nieht zur Zunft dür HElehts
kundigen zählte. 

gin solches Reoht mußte volkstürnlieh so in. SoiI1 Oha
mktol' orgab sic:h aus soiner IDntstohungswniso. E:-; wal' Ge
wohnlwitsrecht. Bmvnßto Setzung düs Ileuhts ist Ul'sprilnglieh 
VOll gm'ingster Bpdputung und auch soweit das Renht ])(\
wußt gO:idHlfl'on wird, geht eR vom Volk aus, soHlst dort, wo 
Königo sind. Das Rp(:ht ist. Volksweht. Es lllÜ:itüht in dol' 
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Landesversammlung. Jedermann kennt es. Nur mündlich wird 
es überliefert. Ohne das lebendigste Interesse jedes Einzelnen 
am Recht, sind jene Zeiten und Verhältnisse nicht zu denken. 

Daß jedem einzelnen freien Volksgenossen sein Recht 
vertraut war, zeigen die Verhältnisse des Rechtsganges. 

Rechtsgang und Gerichtsverfassung hatten ihre Grund
lage in dem lebhaft empfundenen Zusammenhang zwischen 
V olk und Recht. "Volksversammlung war ein großes Gericht, 
Gericht eine kleine Volksversammlung". Zu urteilen ist nicht 
Aufgabe des Richters, sondern das Urteil wird gefunden VOll 

den das Gericht bildenden Volksgenossen. Der Richter erteilt 
nur die Rechtskraft. 

Noch in fränkischer Zeit vollzog sich in den V crhält
nissen der Rechtsprechung eine Wandelung, in der ein Aus
gangspunkt für die Verschiebung gesehen werden darf, die 
sich allmählich in der Beziehung des Volks zu seinem Recht 
ergab. Aus einem in früheren Zeiten von Fall zu :f!'all ge
wählten Urteiler-Ansschuß wird zur Zeit Karls des Großen 
ein ständiges Kollegium. Es entstehen die Schöffen. Diese 
sind keineswegs rechtsgelehrte Männer. Es gibt keine Rechts
gelehr:mmkcit, keinen Kreis von Männern, die ihre Hingabe 
an das Recht zum Inhalt einer berufsmäßigen Tätigkeit ge
macht h[lttnn. Die Kenntnis des Rechts war noch Gemeingut, 
80ine Betätigung noch eine allgemeine. Immerhin wal' die Ein
führung ständiger Urteilfinder-Kollegien geeignet, die Festig
koit des Bandes zwisehen Volk und Heeht zu loekern und 
zum ersten Suhritt einer allmählichen Entfremdung zwischen 
boiden zu werden. Zwar hatten die übrigen Gerichtsgenossen 
(der Umstand) noch nicht ganz ihre Bedeutung bei der Urteil
bildung eingebüßt. Doch zeigte sie sich nur lloeh in der Mög
lichkeit dor sog. Urteil8schelte. Jeder Dinggenosse konnte 
den freilich seh weren Vorwurf bewußt ungerechter U rteils
findung geltend machen, ein Verfahren, aus dem sich später 
die Appellation entwickelte. 

Mit der Einführung dC8 Schiiil'entums ging eine aus 
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wirtschaftlichen Gnsiehtspunkten gebotewl Herubminderung 
der ullgellwillen Geriehtsllf1ieht Hund in Bum!. 

Bei aller Verschiedenheit der Gerichtsv01'fussungs -V er
hältnisse in den deutsehen IJunden ist dus ein gemeinsamer 
Zug, daß die allgemeine Anteilnahme der Volksgenossen an 
der Heehtsprechung im RückgungH begriffen war, 

A ueh an anderen Zeichen eines Niedergangs der allge
meinen Heehtskenntnis und Rechtsbetätigung fehlt es nicht, 
Das Gewohnheitsrecht bleibt nicht das einzige, die mündliche 
Obllrliefernng nieht die alleinige. Die bedeutsamen Wal1(1-
lungen anf wirt,schaftlidlHm, politischem, sozialem, religiösem 
Gebiet können nicht ohne Einfluß bleiben auf Entstehllugs
w(lis(1 und Inhalt des Hucht:,;, 

Als die verschiedonen Stamme:,;reiche 8ich gobildet haben, 
kommt es in ihnen zu Aufzeichnung<m ihres Rechts, Die geo
graphische Lage der Stammesgebiete, in denen solche Auf
zeichnungen ZLHlrst aufuiuchen, läßt vermuten, daß die ,Be
sOI'gnis vor einer zerstörenden Invasion l'ömhJChen Rechts 
eincs dDr Motivo hierzu war, Aunh die später in den Rechts
(pwllen selbst oft wiederholte Besorgnis, daß das Gedächtnis 
eine zu unsichere Stütze der Überlieferung sei, wird bei diesem 
Aufzeielmullgcn din Hand geführt haben, 

Darin liegt nin fUr unsere I~'rage bedeutsames Zeichen: 
ein Zeichen entsehwindender Volkstümlichkeit des Rechts, 
Sie noch zu halton, waren freilich die Aufzeichnungen wohl 
wHuig geeignet, Ihre Spracho war die lateinische. Nicht ein 
IJateiniseh, das das Hol'z eines klassischen Philologen erfreuen 
könnte, sondern ein Vulgar-Latoin, ähnlich wie das Recht der 
IWmol' unter den Germanen ein römisches Vulgar-Reeht wal', 

U llmilgJieh erwaehsen diese schriftliehen Festlegullgen 
des Rm:hts auf dor breiten Grundlage des Volks, Dio FOl'l1111-

liurung und Niodpl'sührif't der Heehtssätzll erfordorten goistigo 
li'ühigkoiten und eine Schulung, die zu damaliger Zeit das 
Privileg Woniger waren, Die ant.ike und kirchliehe Literatur 
gaben dus Vorbild, Nur wor :,;ie kannte, vor allem der Kleriker 
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und dur von ihm unterrichtnt,e flaic, war dieser Kunst mächtig. 

Die zur Abfassung dür Rüuhts:iiitZl' ed'ol'llul'liche Abstraktion 

ln~tc die Wahl der latoinisnhon Sprache IHWh jenen Vorbildern 

naho. Ahm' diese let,l-Itere, die latuiniselle Sprache, zeigt doch 

aueh tluutlieh, <laß <Ho Auf'zHic:l1l1l111~l'n :-lieh an nngere Kreiso 
wOlHletoll, ehen an die, durun EinllufJ bei Heuhtshildung und 
H(l(~htspflege taih"liinhlieh be:o:onders in Frago kam, und in denon 
sidl jetzt mwh diß unheholfnllen Anfänge juristisch-literari

seher Beschäftigung orgohen. 
A lIderns kam hinzu. N ohen das alte Volksrecht tritt mit 

dnr El'starkllug der ilfl'entHchon Gewalt das KÖlligsrecht, noben 

um; V olksgerieht da~ Königsgerieht. Ein eigenartigos V ül'hältnis 
best.and zwisehf'll ho iden, nieht mit Unrecht don Beziehungen 

zwisehen Zivil- und priLtorischmn Rocht im alten Hom vergliclwn. 
Das Volksnwht ::ltrong und lllmachsiehtlich, starr am Worte 

festhaltend, das Königsrecht nachsichtig, den Grundsatz der 

Billigkeit vertretend. Das Vol1oll'ocht an das Herkommen sich 

anklammernd, das I\önigsl'ccht eIustiseher, dem Fortschritt dio

nmul. Heide sieh einander ergänzend, auch b()kämpfmHl, schlie:ß
lieh ineinander allfgnholld. Einn Opposition gegen das Eindringen 

(Ins Ki\nigsroeht.s hat da~ Volk nicht erhohen j uns interessiert 
ahm', daL\ O~ (>in Hecht war, welches nicht von ihm ausging. 

Auf die Periode g(Jsehrif~hcIHm Hechts wührend Um' fl'än

kisc:lwn Zeit folgt im Mittelalter wiederum eino des unge

Sdll'iohcmen Gowohnhoitsl'Oehts, das soine Fort.hildung in den 
SdllHfullSpl'iiuhen findet. Dadureh wal' notwondig eine Zer
splitturung der Reeht"(IlWllcm gegehell. An die Stelle der 
St,amnwsrechi.n t,ritt eine unübersohbare FüUo von Rochts

qunllen niebt nur in geogrnphi:-lehor, sondern zugleieh auch 
8tündisclwr Besolldorung. 

Daß das mttionale RechtsIeheIl sich mohl' und mohr in 
<lio Obhut Gugerer Kroise zu bogoben goneigt war, zeigt das 
Ellt,stohen einer ueuen jlll'istisehen 1-1itoratur, die seit dem 

13. Jahrhundort in dio Ersclwillung trii:ti. Die hmleutendste 
Arbeit ist die Auf'zeiehnung <los Snt'!lsolll'oühts dlll'uh den 
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Ritter Eyke von HeVgow, der sogenannte Sachsenspiegel, eine 
Privatarbeit, und doch schließlich ein Werk VOll dem Ansehon 
und der Bedeutung eines Gesetzes. Dieso Arbeit muß in hohem 
Maß einem hestehenden Bedürfnis entgegengekommen sein. 
Und sie wird diesem noch mehr zu dienen geeignet geweson 
sein, nachdem sie ihr Verfasse!' aus der urspl'ünglieh ge
wählten latoinischen Reim prosa ins Dnutsehe übertragen hatte. 
Die ursprüngliche Wah1 der lateinischen Spraehe ist für 1111-

seren Gedankengang beachtenswert I 
Wie der Saohsenspiegel durch seine deutsche Vorsion als 

Sprachdenkmal eine Bedeutung ersten Ranges hat, so in gleicher 
Weise als Ausgangspunkt der Entwieklung einer juristischen 
Literatur damaliger Zeit. Dor sächsische Rittersmann wird dor 
Führer einer großen Zahl Anderer, die ihre literarische Arboit 
dem Recht widmen. Niemand von ihnen kommt freilich seinem 
Vorbilde gleieh. Das Epigonelltum ist unverkennbar. 

Die Zeit des Sachsenspiegels ist noch die Zeit de::; un
gelehrten Richtertums. Aber schon in der auf dem Sachsen
spiegel aufbauenden LiteratlU' gewinnt das römische Recht 
:minfluß, das im Zusammenhang mit den die Gerichtsverfassung 
berilhr6nden politischen Wandlungen auf die Ausbildung eines 
Jurist(ll1standes, also eines Gelehrtenstandes hinwirkte. 

Gelehrsamkeit wal' bisher nur bei der Kirche daheim. 
Sie war die Hüterin der gesamtoll Bildung, der gelehrte 
Klerikol' nicht nur der Richter im geistlichen Oerieht) sondern 
auch dor sehl'ift,kundige Gehilfe weltlicher Obrigkeit. Dinso 
geistige VOl'herl'sehaft der Kirehe wurde erst im K ltmpf ge
brochen, in dem Kampf, aus dem die Bildung des modernen 
Staats hervorging. Indem der Staat mit seinem selbständigen 
auf' wnltliehes Rechtgestützteu Organismus dor Kirche eine 
höuhste Hechtsautorität gegenüberstellte, hringt er damit seinen 
roehtBkundigen Dienern das bekannte, später vielgedeutete 
Wort ein: " Juristen lJöso Ohristen". 

In engem Zusammenhang mit dieser Entwicklung steht 
dür historisch höeh~t üignnartige Vorgang, den man als Re-
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zeption der fremden HerMe inslltlsondere düs römischen Rechts 
bf~zeichnet. Nicht ein plöt",liehes Ereignis, sondern ein über 
<Tal1l'hunderte sich hinziehender Vorgang, dem historisch denken
den Laien vielleicht unhegreifiieh erscheinend. Das Hätsel 
wird indeß der Uisung zugänglicher mit der Erwägung, daß 
nicht das römische Reeht der klassischen Zeit, sondern das 
durch tliH damalige italienische Praxis modifizierte in Deutsch~ 
land aufgenommen wurdu. Der GU/.!:(JJmatz war weniger der 
des einheimischen und fremdon Rechts, als der dus ungelehrten 
und des gelehrten. 

Dit~ Gründe der Rezeption sind mannigfaeh. Hh3torisch
politische Gedanken wirken mit; der Zauber des Humanisllms, 
der zu diesol' Zeit alle Welt erfaßte, blieb auch den Ideen 
des Rechtslebens nicht fern, wie später zur Zeit dHr soge
nannten historisehen Rechtsschnle die Romantik nicht ganz 
hoi Seite steht. In fler Hauptsache worden indes praktische 
Gesiehtspunkte den Ausschlag gegeben haben. 

Die Rechtszersplitterung' hatte ihren höohsten Grad er
reicht. Die einheimische Rechtsprechung schiün den Bedürf
nissen nicht gewachsen. Das iSehöfl'entum versagto. In diese 
'Wirrnis konnte nur ein Geist Ordnung bringen, der durch 
wissenschaft.liche Bildung zu klären, zu sichten, zn herrschen 
g'olernt batte. Statt der Volk~Hichter gelehrte Richtnl': 
das wal' der springende Punkt der weiteren Entwicklung, da:> 
Hauptmotiv der Rezoption. Die Reehtsgelehr:>amkeit nahm 
man ans Italien herüber. Übel' die Alpnn zieholl die jungen 
Deutsehen, um in don Hörsälen der italionischen Universitäten 
Heehtswissenschaft zu studieren. In der Heimat öffnen sieh 
ihnen die '}'ore der Hoehsohule erst um die Mitte des 14. Jahr
hunderts. Und dann zunächst allein für das Studium des 
kanonischen, erst :,;eit dem 15. Jahrhundert auch für das 
des römischen Hechts. Zurückgekehrt von clon Stätten cler 
Wissenschaft, finden die des Rechtes Kundigen Verwendung 
zunächst im Verwaltullgsdienst. Über diesen Umweg ziehen 
sie in elen G(~richtsc1icnst ein. Dio V ürwaHung hatte die Heeht-
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Aprechung an sieh gezogen, eine Bewegung, die vom Hofe 
des Königs ausging. So ist das gindringen dos gelehrten 
Richtortums eiuo Ent.wieklung, die von ohollhür oimletzt.. 

Der Scgon der Hozflption lag in do1' mäehtigem F'ör<le
J'ung die Bin der mit innnrer Not.wendigkeit für das cluutsülw .' 
Hpehtslohon yorgozoiohrwtoll Ellt.wiekhmg lmwhtn. Sie logtn 
tIon Bodon 1'1'oi, VOll dem aus mit. hüsehlelluigtorom Flilgel
:-whlage uirw Hechtswissenschaft sich erheb on konnte. Freilich 
fohlen in dPlll großon Bildo auch die unerfreulichen Züge 
nieht.. Es ist in diesem Strome der Reehtsentwieklung man
ches Stück althcrgekommencn Rechts, das dom Volko teuer 
war, mit fOli.gnrissen worden, manehes auch in Verkennung 
seines 'Verts und in einer von dem Deutschen auch heute 
leidür immer noch nicht überwundenen Vorliebe für das aus 
der 11'romde Kommende mutwillig preisgegeben. Die Entfrem
dung zwisehen Volk und Hecht ist dadyrch gefördert. 

Zudem waren die Rechtsgelehrsamkeit dieser Zeit und 
ihre Vertrot.el' don Aufgaben noch keineswegs gewachsen. 
Wio tUe juriHtischo Literatur: die Glossen und Repertorien, 
die Sehlüs~el und Remissorien, die Hegister und Abeeeclarien 
noch nimm 'l'infstand der literarischen Bestrebungen bezeich-
111m, so ist auch dol' Stnnd dor Juristen nicht. über nlle An
feeht,ung erhaben. Er vermag nicht, sich von unlauteren Ele
montün freizuhalten und muß manohes harte Wort, auch von 
MÜlll1fll'll wio Hutton und Luther, über sich orgehcn lassen. 
Das Volk litt untllr diesen Zuständen. Es grollto Heoht. ulld 
Heehtskundigen. Es zog sich zurUek. 

Keine großo Bewogung bleiht ohne Rücklauf. Auch der 
Siogeszllg dOH üher die Alpen dringenden römbchcm Rechts 
mußtn sehließlieh einen haltgebietenden Widel'stanü finden. 
Ausgohend von der sogenannten germanistischen Sehnle, deren 
Ol'stel' V urtrüter Conring war, erhebt sich seit. etwa Mitte dm; 
17. J ahrhl1udcl'ts in der Wi::isenschaft eine grundsätzliche Oppo
sition gegen die Alleinherr:ichaft des römischen Recht:::;. 

Die~e Gpgoll::;tl'ihmmg j::it zugloiuh die 'l'rügerill dos Gc-
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daukens und der Bestrebung, dom VolkB so in Recht näher 
zu bringen. Conring erhobt die Forderung, es solle ein gomein
verständlielws Gesetzbuch in deuts(~her Sprache abgüfaJJt wor
den. Schon daß man den Mut hatto, eine solche Forderung 
zu st pllen, ist bedeutsam. Ihre IDrfüllullg sah erst, eine sehr viBl 
splitnl'e Zuii.. Erst mußten diü politischell Unebenheiten des 
doufsdwn HeiohsllOdens überwunüull werdBu, ohe darauf der 
l'tolze Bau eille:.; oinheitlichüll dentselwll Rechts errichtet 
werclml konnte. A lWl' ganz ohne BodButung für das pru.ktisehü 
HeehLsluhen hlit'lIOll doch auch die Bestrebungell diesol' Zeit 
nicht. Sio hnwhtull das Heuht zn Ehren, das sich nieht gut
willig mit, üen Gedankun des rezipierten Rechts vertrug und 
donh seino IJl1hllIlshmoehtigung nicht verloren hatte. Diese 
A IJ\vuidlUl1P,'(lll der Praxis vom rilmischen Heeht werden nun 
als gcwohnhnit,srou!üliehe UmhilclungeH1 anerkannt. Historisch 
verkehrt, aher im ResuHat, doch eino Hettung. 

Zu mohrfach gleiellOm Rmmltat, wenn auch mit. anderer 
Begründung, führen merkwürdiger VVOiSD die Godanken einer 
anderen, dur germanist.ischen im übrigen fuindselig gesinnten 
Sehnlo: üur sogenltllu!,on natulTochtliehen. 

Die Zeiten ungesehricbenen Hoüht.~ sind längst, vorüber. 
Dio LmlHJllsvOl'häHllissü, kompliziertpr goworden, forderten eine 
Wüit feiner durchgearbeitete Mllskulatlll' des Hoehts. Die über
all auf[,l'C~t.(Jllde Arbeitsteilung zog ihre Kreise auch in das 
Hechts- und Gerichtslebc'Il. Der gost.eigerte Vorkehr fordert 
Sieherheit. des Reehts und möglich::;t.tJ Einheit. Diesen Anfor
derungen war m1l' zu genügen, wenn es gelang, das Recht 
zu kodifizieren. 

Es ist ein Venlicl1st der llntul'1'oehtlichen Sehulo, hierzu 
den Mut geweekt zu haben. Die Ausführung konnte um der 
politischen Verhiilt.nisso willon nieht VOll der Zentralgewalt 
ausgehen, sondern nur von dun rJ'erl'itorien. D('n Heigen er
öffnet Prouklcn. In dem Partikularismus der KodHikationsbc
wegung lag ihre Sehwäche. Und doch hat das preußische 
allgemeine Landrecht und haben die anderen Kodifikn.tioncm 
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als Vorstufe dur späteren höheren Errungenschaft einer durch
greifenden Rechtseinheit eine wichtige Mission erfüllt. 

Das preußische Landrecht hatte sich edele Ziele ge
f5Leckt: durch Klärung und Vereinfachung der Rechtsnormen 
wollte es ein engeres Band um Volk und Recht schlingen, 
wo1lte es die Zahl der Rechtsstreitigkeiten mindern. Es hat 
seine Ziele nicht alle erreicht, aber doch hat es seiner Zeit 
gedient. Es hatte offenen Sinn für die Bedürfnisse de:,; prak
tischen 1Jehens, es schuf wenigstens für die ihm unterworfenen 
preußischen Gebiete einen übersichtlichen Zustand der Rechts
quellen - das waren Ergebni:,;se, die wohl geeignet waren, 
Volk und Recht einander näher zu bringen: 

Einheit des Rechts bildet hierzu eine wichtige Vorbe
dingung. Das hat man stets erkannt. Daher die bemerkens
werte Erscheinung, daß jedesmal, so oft das deutsche Volk 
in seiner Geschichte den Anlauf nimmt, politische Einheit 
sich zu erkämpfen, sogleich der Ruf auch nach Rechtseinheit 
ertönt. Er ertönt, als man in der, den Freiheitskriegen folgen
den, nationalen Begeisterung einen politischen Zusammen
sehluß der deutschen Lande erhofft. Er ertönt, als dieser 
langgeträulllte Traum nach den Kämpfen von 1870/71 wirklich 
in Erfüllung geht. Einst folgte dem Huf die Entfachung eines 
berühmten, wissenschaftlichen Streits, jetzt die Inangriffnahme 
der bedeutendsten Gesetzgebungsarbeit aller bisherigen Zeiten: 
der Abfassung des Deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches. 

Die einheitliche Gestaltung des Privatrechts war der 
schwierigste rreil des großen Entwicklungsvorganges. Auf 
anderen Gebieten des Hechts war Einheit schon errungen. 
Eine oinheitlicho Gerichtsverfassung war geschaffen und damit 
der Boden, auf dem eine Rechtseinheit überhaupt erst erblühen 
konnte. 

Mit der Herrschaft des Bürgerlichen Gesetzbuches ist eine 
nmtü Periode der nationalen Rechtsgeschichte angebrochen. 
Und prüft man, wok-he Eigenart dieses jüngRte Gesetzgehungs
wurk auszeicluwt und wie deren Einfluß auf die Beziehungen 
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von Volk zu Recht wirken müßten, so wird man - wenn 
auch dies große Werk als Menschenwerk nur Stückwerk ist 
und sein kann - diesen Einfluß als guten bezeichnen dürfen. 

Schon die Arbeit um Werk wendete in hohem Maße 
J alu'zehnte hindurch die allgemeine Aufmerksamkeit den Pro
blemen des Rechts zu. Zwar wurde der erste Entwurf in ab
geschlossener Heimlichkeit geschaffen. Die Beratungen der 
zweiten Kommission aber vollzogen sich in voller Öffentlich
keit. Von da ab nahm man im Volke regen Anteil an der 
Gestaltung des Rechts. Der Kritik war freies Feld überlassen. 
Und diese Kritik, die nicht um Abgeschlossenes grollte, son
dern für Zukünftiges strebte, war emsig an der Arbeit. Nicht 
allein die Juristen kamen zu "Vort, sondern auch die Ver
treter der versuhiedonsten Lehensb(~l'ufe und Lehensinteressen, 
die Vertreter des wirtschaftlichen Lebens, des Handels, der 
Industrie, der l.Jandwirtschaft, der Arbeiterkl'eise. Die geäußer
ten Bednnken sind bei der weiteren Arbeit berücksichtigt. Ob 
in dem richtigen Maße, das ist eine Frage, über die sich 
streiten läf,~t, uine Frage, die je nach dem Standpunkt des 
Ul'teilers versehieden beantwortet werden wird. 

Dimie Anteilnahmu hat ihre deutlichen Spuren in dem 
Gesütze zurünkgelasson. Dor orsto Entwurf hatte eine Ent
täuschung gebracht, die vielleicht unausbleiblich war, da die 
Envartungo!l zu hoch gespannt waren. Gerade aber auf Grund 
der aus den Kreisen des Volkes hervorgegangenen Kritik ist in 
vielen wichtigen und grundlegenden Punkten die bessernde Hand 
angelegt, nach wirtschaftlicher, sozialer, ethischer Richtung. 

U llter den Forderungen, die man an das Bürgerliche 
Gesetzbuch stellte, fand sieh auch die, daß es ein "volkstüm
liches" Gesetzbuch sein mi.bse, Ver.:iteht man hierunter, daß 
jeder des Rechtes Nicht-Kundige sich au:; eigener Kraft in 
dom Gesetze zurechtfinde, so ist das eine Forderung, die aus 
zwingenden Gründen schleehtweg unerfüllbar ist. Ein Recht, 
das berufen ist, einen so kunstvoll gefügten, verschlungenen 
Organismus zu regieren, wie ihn die modernen Lebensverhält-
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nissH rlarst,ellell, kanu ullmöglich ein einfaches, uas GB:sotz 

unmöglich ein Allen leicht faßliche:s :min. 
gin Anclereti kommt hinzu. DillSO l.JohemlVorhältnis:se sind 

in ihrcm "B~rsüheinungsf()rlllen so überaus mannigfach, daß das 
Bürgerliche Gesetzbuch in der richtignl1 Erkonntnis Hoi11or 
Ohmmwht, diese MannigfaHigkoit im IDinzolnon zu llloistern, 

Hioh begnügt, viülfach nur die leitenden Grundsätze Hllfzu
Htollen. Die Orientierung des Lail~1l 'wird daclurch ür:schwOl't; 
die Stellung des Hiehto1's ih1'o1' inno1'en BodenLung nach er
höht. Das Bürgorliehe Gesetzbuch hiotot in diosem Punkte 
(las Gegenbild zum prouf,Hschon Landrecht. 

Aber in einem Hndoren Sinne muß das Gosetzbueh volks

tümlieh sein. Das Wort IIartmanns: ein Volk kann nur dann 
Liebe für sein Heeht, hallun, wmm os siüht, daß darin etwas 
von einemt warlllon HUI'ZUll für die Bedrängton :;chlägt, muß 
be~;ondur() Bedeutung hahen in oinnr Zeit, in der die Sozin1-
wis:wnsehaftoI1, die Bemühungen um die allseitige Erforschung 
des menschlichen Gernuinlehen:;, e.di'eulinhul'weise mehl' und 
mehl' an Bnden gewinnen . .Je siegroieher im Allgemeinen die 
l.Drkenntni:; sieh durehringt, daß in dem Kampf Cl ums DasClin 
dur SehwüeJwl'o zu st.ützen und nicht sich selbst zu übel'la::.;:;on 
sei, um so uinclrillglielwl' muLI au eh die Hechtsordl1lll1g darauf 
budac:ht seiH, ihren IDillflllß für diuse:; Ziel einzusetzen. Sie 

hat ClS iu einer Heihe sehr bedeutsamer Einzelgesetze getan 
und ein gorüchtes Urtoil kann auch dom Bürgerlichen Gesetz
huche nicht dat; Zeugnis versagen, daß os sieh seiner sozialen 

Aufg!\ho bewußt s(d, ein Charakterzug, der freilich dem ersten 
ICntwurf noch fremd war. Ohne an den Grundlagen der herr

sehendon GesellsehaftROl'dnllng, dem Eigentum, dor Ehe, dem 
IDrlmwht, zu rütteln} !lomüht l'i:) sidl innerhalb der hierdurch 
abgesteckten Grunzen don gCRollschaftliehen und wirtRchaft
liehon Bedürfnisslm clos l.Jebulls gerecht zu worden, d. h, eben 

sozial zu sein. Do1' soziale Gedanke, AhscIl\vächung der incli
vidncllen Rnd1i:u gegonühe1' deu 1ntor0880n der Gesamtheit, 
rankt :sieh dlll'eh alle r"eile des Privatrechtssystems hindurch. 
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Dies im Einzelnen zu verfolgen, kann nicht Aufgabe dieses 
Vortrag::; sein. Ein fruchtbares Gebiet für die Betätigung 
sozialpolitischer Rechtsgedanken ergibt sieh insbesondere da, wo 
die rechtliche Regelung der Beziehungen zwischen Kapital und 
Arbeit in Frage steht. Ich erinnere nur an den Fortschritt, der 
mit dem Nichtigk(~itsgebot aller wucherischen Geschäfte, nieht 
nur des Zinswuchers, gemacht ist, mit einer Vorschrift, die, der 
sonstigen, nicht immer unbedenklichen typisch on Gestaltung des 
Tatbestandes abhold, die von ihr get,roffene wirtschaftliche Er
scheinung als solche zum rfutbestancl macht. Ieh erinnere kurz 
dm'an, wie das Gesetz bemüht ist, durch seine Bestimmungen 
über die einzelnen Vertrags arten, vor allem über Miete und 
Dienstvertrag, den sozial S(~hwücheren zu stützen; wie es zur 
Erkenntnis gekommen ist, daß der Grundsatz der Vertragsfrei
heit nie h t der höchst,e des Schllldrllchts sein dürfe und wie es 
demgemäß rnanehu seiner Vorsehriftull mit zwingender Kraft. 
ausstattet, sie der Huderndell Disposition der Parteien entzieht. 
Unvnrkonnbur und interossant zu vr:rfolgen ist din allmHhlieho 
Gronzvel'sehiehung zwiselwn zwingundem unll dispositivem 
Beeht im 13ürgerliulwn Gesetzbuch wie anderen Gm;etzen, 
l1(~lI(lSl,llllS im Entwurf zu dem Heichsgesetz hutl'etfoncl dpn Ver
sielwrlmgsvnrtrng. Dem sozialdonkenden Gesetz muß ein 
svhützondes Eingrpil'un uIllsomehr am Hel'zo111iegen, als sieh oft 
llid1t llur Eillzlllne als Parteien gegenüberstehen. Dem ZUgH dm' 
Zuit folgend, hahon sich die durch das gleiche Interesse Ver
bnnrhllll'll zusammengeschlossen. Ihre vortrefflich organisi(~l'ten 
Verbände bedeuten eine nieht zu unterschätzende Macht, die 
zielbllwllgter lInd unter IDllHaltung l'üoksiohtsloserer Enel'gio 
vorgeht. I.Juidpr wirtl es dem Gesetz nicht immer gelingen, 
flic :-OOiUllll sozial politisehon A jlsinhtel1 feindliclwn Gegenströ. 
lllllllgen mit dißsc.\lll Mittol zu iihOl'windon. Schon das ist, eine 
Schwäche dussolben, daß die Abgrenzung 7.wischen di:-oposi
tivem uud zwingendem Recht in vielen Fällen durch das 
Gesetz selbst nicht gozogenuncl daher hestritten ist. 

Aus den Charakterzügen des goltllnden Hochts, die ihm 
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die Zuneigung des Volks gewinnen müssen, erlauben Sie mIr 
nur noch den einen hervorzuheben: das Streben, daß das 
Recht nicht starr und streng sei, sondern billig. Nicht eine 
ullerbit,tliche logisehe Ronhtl,;konsequenz um ihrer seIhst, willen 
ist das Ideal, sondern ein Recht, das fühig ist, den besonderen 
Verhältnissen dos Einzelfalls gerecht zu werden. In allge
meinen, wie besonderen Vorschriften sehafft das Bürgerliche 
Gesetzbuch diese Elastizität des Rechts. Dem Richter wird 
befohlen, nach Treu und Glauben unter Beri.icksichtigung der 
den Verkehr heherrschenden Sitte zu urteilen, vielfach wird 
die Ent~;oheiduJlg in sein Ermessen gestellt. Diese innere Frei
heit des Rechts ist eine hohe Errungenschaft. Es gilt, sie zu 
würdigen und zu wahren. ihr aber aueh die rechten Grenzen 
zu weisen. Denn bei aller, unel gerade der wahren Hochschätz
ung dieseR Gedankens wird man darauf Acht geben müssen, 
daß die Berufung auf Treu und Glauben nieht ,dazu diene, 
klares juristisches Denken zn verdunkeln; daß nicht in über
spannender Auffassung allgemeine Erwägungen sozialen Mit
gefühls oder wirtschaftlicher Zweckmäßigkeit an die Stelle 
der Hechtserwägung treten. Billigkeit ist kein Gegensatz zum 
Heeht, sondern eiue Eigenschaft desselben. 

Das moderne hürgol'lidll' Hecht legt eine hedeutsame. 
Macht in die Hand des Richters. Seine Aufgabe ist nicht eine 
rein logis ehe, nieht die bloße Subsumtion des Tatbestands 
unter einen stets bereiten Rechtssatz. Sie ist eine Gedanken
operation, die in gewissen Grenzen der des Gesetzgebers 
ähnelt. Das Gesetz ist eine Schöpfung, die dem, der es an
zuwenden hat, noüh ein Stück Sehafl'enstätigkeit frei läßt. 
Es hat nieht an Stimmon gefehlt, die sieh gegen ein So ausge
dehntes Regiment freien richtorliehell Ermessens ansspraehen, 
besorgt, daß aus der Subjektivität, die llotwendig jedelll 
menschlichen Urteile anhaftet, Unsicherheit des Rechts sich 
ergäbe. Und doch, will man nicht in die Fehler alter Gesetz
gehungflll zurüekfallun, so wird man dieses Hegiment nicht, 
abweisen dürfen. Es muß geführt werden, aber es muß alles 
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geschehen, damit es weise geführt, damit das sozialdenkende 

Gesetz wirklich soziales Recht werde. 

Das ist die Losung, daß die Rechtswissenschaft nicht 

ümliert für sich betrachtet und nm in technischem Sinne ge

pflegt werde, sondern daß sie mitten hineingestellt werde in 

den Strom des sozialen Lebens, dem sie dient. Der Richter 

studiere nicht nur die Gesetze, sondern das praktische Lehen, 

nicht in dem übertreibenden Gedanken, daß er ein, in diesem 

praktischen Leben Allwissender werde, doch aber: daß er 

sich offenen und hellen Wirklichkeitssinn für dieses erwerbe. 

Aber noch ein Zweites ist erforderlich: bei clenen, die 

dem praktischen Lehen angehören, wecke man Sinn und Ver

ständnis und Neigung zum Hecht. So kommen zusammen: 

die Recht suchen, und die es zufindün haben. 

Mit dieser Erwägung, hochansehnliche Festversammlung, 

hin ich auf dem allgemeinen Wege meiner Skizze zu dem 

Punkte angelangt, von dem aus nin besonderer vVeg zn UI1ilerer 

Akademie) führt und damit zn einer Bemerkung, mit der 

m!lim~ Hede schließen soll. 

,renor Gedanke der gBgenseitigen Annäherung von Volk 

und Hechi, ist eins der mannigfaltigen Zielo, dem unsere Aka

demie zustrebt. Sie bietet dem .TlIl'isten eine Gelegenheit, über 

die wirtschaftlichen und sozialen Vorhältnisse des Volkes 

tiofel'Oll wissenschaftlichen Studien nachzugehen und zugleinh 

gewährt sie dem Nicht juristen die Möglichkeit, auf wissen

schaftlioher Gl'lllldlage einen Einblick in das Wesen und die 

Probleme des geltenden Rechts zn gewinnen. 

In Ül'stel'el' Beziehung' darf ich kurz h('rvol'heben, daß 

elie Akademie volkswil'tsnhaft.1inho Bespredll1ugen bietet" die 

gpradu für J misten bestimmt sind, daß ein handelswi:,;sen

sehuftliches Kolloquium ahgehnltull wird, welche;.; in seiner 

Benünnung zwar nieht seine Bestimmung für .] misten her

vorhebt, doch berufen ist, auch ihrem Zweekoll gerade zu 

dienen. In Vorlesungen wie ÜbullgOll kann dol' Jurist hier 

einen Einblick in elie teulmischen lllld ::;Ol1stigUll Hilfswissen-
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sehafton sieh vorsdmfTull, wie solche oft. gonug - man denke 
nur an das PatnutroehL - in den Krois der VOll ihm zu be
urteilenden 11'ragoll einschlagen. Ijohünsvollo Ausdmuung wird 
gewonuun durdl l~xkul'sinnen in die Fabriken F'rankful'ts und 
seiner Umgebung, clin durch die Bedeutung und Mannigfaltig
keit ihrer Betriobo zum Ijel'Iwn so trofHieh geeignet sind wie 

nur wonige. 
g~ iHt ein Kunnzeidwll dül' Akadomio, daß ihr Zuhörer-

kreis Hieh aus Bnsuc!wl'n l'illSaIllImmsetl'it., die ihre grund
legendn ll'aehhildung heroitH empfangen haben. Da:; gilt VOll 
Nieh~iuri~toll wio .Juriston. Dueh beide Gruppon können hier 
ihre Fortbildung pflngull. Dom ,Juristen werdBn rechtswissen
sehaftlidw Vorlosungen und Seminar-Übungen gehoten, wo
boi dill Akademie bemüht ist, auch dem iHfel1t.linhell Hecht, 
dem niehi, selten als Stiefkind behandelten, gerechte vVür
digllng widel'falmm zn lassen. Ieh darf in diesem Zusammen
hang hinwoisen auf das jährlich einmal abgehaltene verwal
tllllgsreuhtliehe Seminar, in zwei Kurse eingeteilt, VOll donen 
der oirw für .Turisten bestimmt ist. Auf dom Gehiet des Privat
l'(~chts i:lind in Ausi:lieht genomrmm Übungon im bürgerliuhen 
Hllcht und Handolsreeht für VorgesehriUone, dazu Übungen 
im Zivilprozd)reeht, Hesproehuugoll des Sehitl'uhrtsl'echts, das 
in don Vorlesungen der Universitäü~n nieht sehen zu kurz 
kommt und dooh juristisch ellllnso interessant ist, wie es dem 
praktisohun Interesse durchaus nicht fernliegt. 

Ich darf ferner hinweisEll1 auf das versieherungswissen
schafUiche Seminar, in dem auch das Vorsieherungsreeht. be
handolt wird, froilioh keineswegs nur für ,Juristen. Sowohl das 
private Versicherllngsrecht wie das Hceht der öffentlielwn 
Arbolterversiehorung Ült vort.reten, die beiden Zweige, die in 
sich 7,war nmnclle Verschiodonhoit, doch zugloich auch Be
rührungspunkte aufweisen, sodaß dio gleichmäßige Dureh
hildung in beiden fönlorIich und daher erwünscht ist. 

Eine hesoml()ro Aufgabe stellt sich die Akademie in dem 
Abhalten VOll Übungen und V orlcsllugen, die der geeignetell 
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Ausbildung von Konsularheamtm1 dionen sollen. Den vom 
Auswärtigen Amte an die Akademie abgeol'dnet('Jll Assessoren 
wal' und ist hier Gelegenheit geboten, ihre Studien des Kon
sular- und Kolonialrechts fortzuführen, ihre Kellntnissn dos 
Völkerrechts in einem Seminar zu vertiefen, in dem die Wahl 
der rrhßmata mit besonderer Hüuksicht auf die Bedürfnisse <Ins 
künftigen Konsulal'heamten getroffen wird. 

Nicht unerwähnt darf bleiben, daß durch das überaus 
dankenswerte Entgegenkommen der I..Iciter hervorragender 
hiesiger Bankinstitute es ermiiglieht int, Juristen, bisher haupt
säehlich den Assessoren des Auswärtigen Amts, einen Einblick 
in die verschiedenen Zweige der Banktätigkeit durch prak
tisches Arbeiten zu gewähren. Jeder der anwesenden Assessoren 
ist einer Bank überwiesen worden. Damit ist eine Neuerung 
geschaffen, deren Durchführung aus den zu sammelnden Er
fahrungen noch weiteren Gewinn ziehün wird, deren Inangriff
nahme aber von Anfang an nicht genug mit Freude und 
Dank zu begrüßen ist. 

Wenn die Möglichkeit" an der Akademie die Kenntnis 
verschiedener fremder Sprachen zu erwerben, erst an diesor 
St.elle angeführt wird, so möge daraus nicht auf ein Ver
künnen der hohen Bedeutung gnschlosSD!l wEll'dßn, elie die 
Sllrachonkmmtnis für den Jurist.en, inshesondere für don ins 
Ausland gehenden hat. 

So erfüllt elie Akademie die Aufgabe, die nach dür 
Satzung ihr gestellt ist: höheren st.aatlichen und kommunalon 
Vm'waltungsheamten, Richtern, Anwälten, Referendaren die 
Gelegenheit zu vertieften und erweiterten volkswirtschaft
lichen, rechtswissenschaftlichen und sozialpolitischen Studion 
zu bieten und dadurch insbesondere elen l:Cinblick in die Be
deut.ung wirtschaftlicher Tätigkeit zu fördern. 

Und nun ein Wort noch über den andern rpeil ihrer An~gabe. 
Die Akademie ist zugleich eine Handolshochschule, die 

sich als solche an die Krßise der Industrie und des Handels 
wondet, die insbesondere denen, die ßinst zu leitender Stelle 
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heruflm sind, die orfoI'derliehen Kenntnisse uer Sozial- und 
HandBIs wii:lsenschaften vel'lnitteIn will. Dazu gehört auch die 

Rechtswissensclmft. 
gs braucht nicht betont zu werden, daß die rechtswissen

schaftliehen Vorlosungen und Übungen sich don besonderen 
Bedürfnisi:len dieser Gruppe von Zuhörerll anpassen. Die ZielH 

<Im, juristisehen Studiums an der Universität, die dem künf
tigen Hichtm- und Anwalt dieF'achbildung übol'mittoIt, sind 
andere als die der Akademie. Und gerade, daß die let,ztere 
auf' Bich seIhst gestellt ist, daß sie nicht dnrch Anlehnung an 
eine andersartige Hochschule den Bliok für die besonderen 
Bedürfnisse eines wichtigen 'reHs ihrer Zuhörer verliert -
gnrade das iBt einer der Vorzüge unserer Akademie. 

Indeß darf dieser Gesichtspunkt nicht einseitig betont 
werden. 

Die in neuester Zeit emporblühende Entwicklung der 
Hanclelshochsohttlrm wird getragen von dem Streben, dem Han
deIsstande theorotisclw, wissenschaftliche Bildung zu bringen. 
Die Hochschule ist weit davon entfernt, das bildende Element 
der als Grundlage unersetzlichen Praxis zu verkennen. Gerade 
umiere Akademio erwartet von den jungen Kaufleutun, die 
F;ich hierher wondoll, daß sie bereits eine Schule der Praxis 
hinter sieh haben. Abol' wie lUwrläßlich auch die Praxis sein 
mag, so soll doch nicht ganz ausschließlich die Empirie herr
schen. Din Erfahrung werde gekrönt durch theoretische Bil
dung. So weitet sich der Blick, so dringt er in die Zusammen
hänge von LJrsacho und Wirkung, die doch auch dies Lebens
gehiet beherrschen, deren Erkenntnis vor den Gefahren ge
wagter Versuehe unter Umständen bewahrell und zu einer 
mächtigml Förderung im wirtsdlaftlichen Wettstreit der Völker 
worden kann. So wird der Handelsstand mehr und mehl' 
lloch sozial und intellektuell gehoben. Er wird befähigt, in 
immer höherem Maß an der Lösung der wirtschaftlich-sozialen 
Probleme tütigen Anteil zu nehmen und die Forderung zu 
erfüllen, di(~ der gegenwärtige preußische Handelsminister 
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wiederholt an ihn gestellt hat, sieh ml1 politisehen Leben zu 
beteiligen und so gerade nach juristjscher Hiehtung hin in 
frnchtbringender Wechselwirkung auf die Gestaltung der Ge
setzgeblmg Einfluß zu gewinnen. Soll solch eine erzieherische 
Aufgabe gelöst werden, so darf bei aller berechtigten Betonung 
des Nächstliegenden das Studium doüh nicht. in dem alloin 
Nützlichen und unhedingt Notwendigen aufgehen. Das gilt 
wie für dio anderen vVissenszweige so auch für das jllristiseho 
Faeh. 

Und dann noch eins. Unsere Akademie ist nicht bloß 
Handelshochschule. Oft genug wird sie so oder gar Handels
akademie genannt. Aber der rritel ist zu eng. Was sie den 
J misten bieten will, erwähnte ich bereits. Aber auch unter 
den Nicht juristen sind es keineswegs die Kaufleute und die 
Industriellen allein, denen sie dilll1nn will. Die Akademio tut 
ihre rroro weit auf. Sie ladet alle gelehrten Berufe ein und 
überhaupt AllB, die etwa, im praktisohen Leben stehend, das 
Bedürfnis, die Neigung oeler die Notwendigkeit haben, ihr 
Wissen auf volkswirtschaftlichem, reühtswissensehaftlichem 
oder sozialpolitischem Gebiete zu vertiefen. So kann schon 
ans diesem Grunde die Rechtswissenschaft nicht allein in 
dem Sinne vert,mton werden, daß Kill sich auf die spezifisüh 
kaufmännisch o<1er industriell sühattißl'ten Gebiete des Rechts 
besehränkte. 

Der Rahmen ist weiter zu stecken, weiter als der der 
bloßen Hanclelshochschule. Dip Reehtswissen:,;chaf't ist eill(l 
eminent soziale. An einer Akademie, elie in ihremrritel den Namen 
Akademie für Sozialwissenschaften führt, muß sie in einer 
W (lise gepflegt werden, die die soziale Bedeutung der Reohts
ordnung llach ihren verschiedensten Seiten hin wissenschaft
lich darzutun suoht. Der Anfang hierzu ist gcmaoht. Es be
darf aber nooh des Ausbaues. Um der Größe der gestellten 
Aufgabe gerecht werden zu können, ist schon die Zahl der 
an der Akademie wirkenden Vertreter der Jurisprudenz eine 
zu kleine. Es geht weit über ihre Kräfte, alles das heranzu-
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ziehen, was auf dem Gebiete des Privat.rechts und des öffent

lichen Hoehts hieH' eine Stät,to wisscnsehaWiclwr Erörterullg 

finden müllte; ieh erinnere nur an das hervorragend mit sozial

politiseholl UQdanken dlll'chsollzte Strafrecht, das, gegenwärtig 

in eiller Reformheweguug stelwnd, hm;onderes Interessll für 

sich in Anspruch nimmt. 
Din Akademie ist jung. Wio sie sich in dor knrzcm Zeit

spmmn ihros Lebens noeh nicht hat. frei machen können von 

(!fm Sohwiiclwn ihrer ,Jugend, so ist sie andererseits erfiillt 

von dem, was ein bO::iondürer Schmuek gerade der J llgencl 

ist: VOll dur Hoffnung, von einer wohlgegründeten Hoffnung. 
Sie zagt nicht mit dor Zuv(mlicht, auf richtigem Wege zu 

sein. Sie ist get.ragon von Vertrauen, einem Vertrillwn, in 

d(1nl viHlleieht besonders der von auswärts Kommende voll 

Bnwunderllng orkmmt, win in dieser Stadt und Bürgnrsehaf't 
oin warmo:-; Herz nieht nur für die Bedrängten schlägt, nicht 

nur mit tatkräftigom Eingriff sozialer Not zu steuern gesueht 

wird, sondern wie die Horzen auch eIer Bedeutung wissell
sehaft!iehor Al'boit und B'orsehung aufgeLan sind und wie die, 
dOIlon das Gliiek des Gehens vorgiinnt ist, in hochherzigom 

Sinn bereit sind, wissonsehafUichem Wirken die WBge zu 

bahnem. 
So sind aueh unsorer Akademie die Woge heroitpt. Und 

sio wagt die Hoffnung, ja sie hat das Vertrauen, daß sie auf 

ihrem wniterell Wego nicht vorlassen soin wOl'do, daß es ihr 
vielmehr vorgilnllt spin worde, auf dOll alld(~ron vVissonsge

hinten und aueh auf dom dol' He e 11 t s wissenschaft in immer 

wBitorem Umfange sich zu bEltätigen und damit an ihro!1l 

'I'Hilo zu wil'kon zum T~uhme diesor aehönen, suit AHers VOll 

wissensehaft,1iellem Strohen) lll'fülltoll Stadt It'runkfurl! und da

rilhel' hinaus zum ·W ühle dos doutsehen Vaterlands. 
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